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Zeit 

 
 
 
 
 
 
 
Bild Miriam 
 

 
 
Geschätzte Seltisbergerinnen und Seltisberger 
Zeit, ist neben der Gesundheit, unser aller 
wertvollstes und wichtigste Gut und jeder von 
uns besitzt gleich viel davon. Ein Glück, dass 
in anderen Händen liegt die Jahre zu zählen.  
Diese Aussage mag für den einen oder 
anderen widersprüchlich ankommen, doch 
wenn Sie sich Zeit nehmen und Sie sich 
anhand der Literatur mit dem Thema 
auseinandersetzen, dann erhalten Sie diese 
Aussage bestätigt. Selbstverständlich liegt die 
Entscheidung, wofür Sie ihre Zeit einsetzen in 
Ihrer Hand.  
Seit meine Mama im hohen Alter von 85 
Jahren verstorben ist, klingt eine ihrer 
Aussagen deutlich nach, sinnvoll sei es, die zur 
Verfügung stehende Zeit wertschätzend zu 
nutzen und in dem Sinne zu investieren. Das 
Leben sei schnell vorbei! Dies habe sie 
realisiert, als sie mit nahezu 70 Jahren ihre 
letzten Stunden als Aushilfelehrerin an den 
Schulen im Oberbaselbiet oder als 
Therapeutin in der Einzelförderung unterrichtet 
hat und sich dann entschied, die restlichen 
Jahre ihres Lebens für sich, ihre vielfältigen 
und nachhaltigen Interessen an der Natur und 
ihre gesellschaftlichen Aktivitäten zu leben. 
Sich mit Engagement einzubringen, das hat in 
meiner Familie Tradition. Nach Lösungen, 
Wegen und Möglichkeiten zu suchen ist, womit 
wir uns kreativ ausrichten.  
Spannend ist die einleitende Aussage in Bezug 
auf Vakanzen in Behörden und Kommissionen, 
wenn die Gemeinde – wie in der aktuellen 

Situation auf dem schönen Seltisberg – mit 
Personen in Kontakt kommt für ein 
Engagement in Gemeindeaufgaben. Bei der 
Frage, ob man sich vorstellen könne, sich in 
einem solchen Gremium zu engagieren, 
kommt schnell die Antwort: ja schon, man habe 
jedoch keine Zeit dafür. Da habe ich mich 
schon oft gefragt, was will die Person damit 
konkret ausdrücken? Ist es eher der fehlende 
Wille und die unauffindbare Motivation oder 
auch der fehlende Mut, sich für eine solche 
Tätigkeit zu engagieren und sich konkret und 
fundiert damit auseinandersetzen zu wollen? 
Denn Zeit dazu kann sich jeder von uns 
nehmen. Die aktuelle Besetzung des 
Gemeinderates besteht grösstenteils aus 
beruflich hoch engagierten Personen, alle 
haben daneben eine Familie und auch ander-
weitige Aufgaben und Themen zu bearbeiten.  
Dennoch nehmen sich diese Personen die 
Zeit, teils seit vielen Jahren, sich für ein Amt in 
der Gemeinde und damit für das Gemeinwohl 
zu engagieren. Zweifelsohne nimmt dies Zeit in 
Anspruch. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, 
dass sich kaum noch jemand die Zeit nehmen 
will, sich für solche Aufgaben engagiert 
einsetzen zu wollen. Diesen Trend zu ändern, 
das hat jeder von uns in der Hand. Kann dieser 
Trend nicht angehalten werden, dann kommen 
wir auch nicht darum herum, neue Formen der 
kommunalen Organisation anzugehen und 
anzunehmen, welche bestimmt interessante 
Chancen bieten können. Dennoch bin ich der 
Meinung, dass gerade eine Tätigkeit als 
Gemeinderat/Gemeinderätin eine äusserst 
vielfältige und aufschlussreiche Aufgabe ist, in 
der, durch den Einblick in die unterschiedlichen 
Themen einer Gemeinde, viel gelernt werden 
kann. Dies vor allem im Austausch und Dialog 
mit den unterschiedlichsten Interessens- 
gruppen. Denn wer sich in einem solchen Amt 
engagiert hat, kann einen solchen Aufgaben-
bereich mit der notwendigen Erfahrung und 
seinem Wissen beurteilen. Darum sind unsere 
kritischen und durchwegs geschätzten 
Einwohner aufgerufen, sich für die Tätigkeit 
eines solchen Amtes zu motivieren, sich einzu-
setzen und aktiv einzubringen.  
Gerne nutze ich die Gelegenheit, mich bei allen 
welche sich in irgendeiner Form für unseren 
Ärdbeerihübel und das Gemeinwohl 
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engagieren oder dies in der Vergangenheit 
getan haben, ganz herzlich zu bedanken.   
Und wer es noch nicht getan hat … nehme sich 
die Zeit, denn keine dafür zu haben, ist wohl 
Ihre Entscheidung und doch kein Argument.  
Herzlichst  
Ihre Miriam Hersche  
Gemeinderätin  

Departemente Personal, Verwaltung, Finanzen, Raum-
planung & Siedlungsentwicklung, Alter  
& Gesundheit  

Diese Seite des Gemeindeanzeigers steht den einzelnen 
Behördemitgliedern zur freien Meinungsäusserung zur 
Verfügung.  
Die darin gemachten Aussagen sind kein Ausdruck der 
Meinung der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates. 
Unter diesem LINK finden Sie auch im Web spannende 
Erläuterungen zum Thema Zeit: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Zeit#Die_Wahrnehmung_der_Zeitdauer

  
 

Aus dem Gemeinderat und der Verwaltung 
 
Gemeindebehörden und –kommissionen: Wir blicken auf ein herausforderndes Jahr 2021 zurück, 
welches dank der Mithilfe der Behörden- und Kommissionsmitglieder erfolgreich gemeistert wurde. Wir 
danken jedem einzelnen Mitglied ganz herzlich für die Bemühungen und das Engagement in unserer 
Gemeinde. Am Behördenapéro Mitte Mai 2022 wurde deshalb nachträglich auf das neue Jahr, eine  
erfolgreiche Zukunft und auf gute Gesundheit angestossen. 
 
Kultur: Am 11. Juni 2022 veranstalten die Musikgesellschaft Seltisberg und Lupsingen mit den Steppin 
Stompers und Filet of Soul das Openair unter der Linde. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung um 
Nachsicht in Bezug auf den Lautstärkepegel im Dorfkern und freut sich auf ein unterhaltsames Openair.  
 
Bildung: Kantonsbibliothek Baselland – Aus der Gemeinde Seltisberg waren per 31. Dezember 2021 
insgesamt 315 (2020 – 328) Personen resp. 24.25% der Einwohnerschaft als Leser/-innen in der  
Kantonsbibliothek am Emma Herwegh-Platz 4 in Liestal eingeschrieben. 
 
 

Natur und Umwelt - Bienenvölker 
 
Unsere Gemeinde unterstützt Imkerinnen und Imker, welche Bienenvölker in unserem Gemeindebann 
unterhalten, mit einem jährlichen Beitrag von CHF 20.— pro Volk. Falls auch Sie ein Bienenvolk besitzen, 
bitten wir Sie, sich bis am 30. Juni 2022 an die Gemeindeverwaltung zu wenden und uns die Anzahl 
Bienenvölker sowie deren genauen Standort mitzuteilen 
 
 

Gasthof zum Schützen – neue/r Wirt/in gesucht 
 
Per 1. Dezember 2021 wurde die Liegenschaft Gasthof zum Schützen an der Hauptstrasse 47 von Herr 
Amir Sadiku erworben. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen auf das Inserat von Herrn Amir Sadiku  
aufmerksam zu machen, mit welchem nun ein neuer Wirt, eine neue Wirtin für den Gasthof zum Schützen 
in Seltisberg gesucht wird. 
 

Der Gasthof zum Schützen ist seit jeher ein wichtiger Treffpunkt im Dorf und die Weiterführung trägt zu 
einem aktiveren Dorfleben bei. Helfen Sie mit und verbreiten Sie den Aufruf, damit Seltisberg auch  
weiterhin von einem Gasthof/Restaurant im eigenen Dorf profitieren kann. 
 
 
Verbrauchskontrolle 
Es lohnt sich, eine regelmässige Kontrolle von Wasser- und Stromzähler sowie von 
allfälligen weiteren Verbrauchern zu führen. Nicht nur für die eigene Verbrauchsübersicht sondern auch 
um einem möglichen Energiefresser oder einem Wasserverslust auf die Spur zu kommen. 
So haben Sie im Monats- wie auch im Jahresvergleich eine nützliche Kontrolle. Zudem könnten Sie zum 
Beispiel im Falle eines Wasserlecks innert Kürze reagieren  

 
 

2. 1/4 A4-Seite 
Leitartikel Miriam Hersche 
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Ersatzwahl in den Gemeinderat – Gemeinderatsmitglied gesucht 
 
Im Gemeindeanzeiger März 2022 wurde der Rücktritt von Gemeindepräsidentin Michaela Schmidlin- 
Wiesner per 31. Juli 2022 publiziert. Gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, ist die Ersatzwahl 
in der Regel innert 4 Monaten nach Ausscheiden des Mitgliedes durchzuführen. Die Ersatzwahl in den 
Gemeinderat Seltisberg wird per Urnenwahl am Sonntag, 19. Juni 2022 stattfinden. Um Synergien 
zu nutzen, findet eine allfällige Nachwahl an einem offiziellen Abstimmungstermin, am Sonntag,  
25. September 2022, statt. 
 
Für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2024 wird ein qualifiziertes Gemeinderatsmitglied 
gesucht. Gerne nehmen wir schriftliche Kandidaturen entgegen. An der Kandidatur interessierte  
Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich bei Fragen an die Gemeindepräsidentin Michaela Schmidlin-
Wiesner, Tel. 078 800 14 73, oder an die Gemeindeverwalterin Katharina Stein, Tel. 061 911 99 11,  
wenden. 
 
Durch die Demissionierung von Michaela Schmidlin-Wiesner werden das neue Gemeinderatsmitglied  
die unten aufgeführten, spannende Ressorts und Departemente erwarten. Der Gemeinderat zieht eine 
allfällige Neuverteilung der Ressorts und Departemente bei entsprechenden Vorkenntnissen und  
Fähigkeiten der neu gewählten Person in Erwägung. 
 
Öffentlichkeitsarbeit  
 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Kinder- und Erwachsenenschutz (KESB) 

 
Bildung Musikschule / Schulergänzende  
Tagesbetreuung 
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche Konzert und  
Theater / Kultur / Vereine / Hallenbad / Freizeit 

 
Soziale Sicherheit Jugend / Leistungen an  
Familien / Sozialhilfebehörde / Sozialhilfe Asyl-
bereich / Asylwesen / Hilfsaktionen im Inland 

 
Behörden/Kommissionen 
• RLF+  

(Verein Region Liestal Frenkentäler plus) 
• VBLG  

(Verband Basellandschaftlicher Gemeinden) 
• Zweckverband regionale Musikschule Liestal 
• IG-Dorfvereine 

(Interessensgemeinschaft-Dorfvereine) 
• Betriebskommission Hallenbad Gitterli 
• Sozialhilfebehörde Seltisberg 
• KESB 

 
Einwohnergemeindeversammlungen vom 30. Juni 2022 

 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet am Donnerstag, 30. Juni 2022 um 19.00 Uhr im 
Gemeindezentrum an der Hauptstrasse 21 statt.  
 
Folgende Traktanden wurden vom Gemeinderat festgelegt: 
 
• Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 
• Genehmigung der Jahresrechnung 2021 
• Ersatzwahl Bau- und Planungskommission sowie Ersatzwahl Natur- und Umweltkommission 
• Gesamtrevision des Reglements der Natur- und Umweltkommission rückwirkend per 1. Januar 2022 

 
Wir bitten alle Stimmberechtigten, dieses wichtige Datum vorzumerken. Vereine und Institutionen sollten 
auf Anlässe an diesem Datum möglichst verzichten, um ihren Mitgliedern den Besuch der Einwohner-
gemeindeversammlung zu ermöglichen.  
 
Im Sinne des Umweltgedankens hat sich der Gemeinderat bereits im letzten Jahr dazu entschieden, die 
Einladung zur Gemeindeversammlung ressourcensparender zu gestalten. Die Erläuterungen zu den 
Traktanden, das Detailprotokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung, die Detailfassung der 
Jahresrechnung sowie Reglemente und weitere Unterlagen können jeweils auf der Homepage der 
Gemeinde unter der Kategorie Politik/Gemeindeversammlung/Einladungen eingesehen, per Mail an 
gemeinde@seltisberg.ch oder telefonisch bestellt werden. Zudem liegen die Unterlagen in der 
Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 

geänderter 
Sitzungsort! 
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Mitglied für die Bau- und Planungskommission gesucht 
 
Bau- und Planungskommission bestehend aus 5 Mitgliedern 
 
Die Bau- und Planungskommission besteht aus fünf Mitgliedern, wovon sämtliche Mitglieder von der  
Einwohnergemeindeversammlung gewählt. 
 
Haben Sie Lust in einer unserer Kommissionen mitzuwirken? 
 
Wir suchen eine Einwohnerin oder einen Einwohner welche/r sich aktiv, mit ihrem/seinem fachlichen 
Know-how, in folgender Kommission einbringt: 
 
Bau- und Planungskommission Seltisberg 1 Mitglied 
Amtsperiode per sofort bis 30. Juni 2024 
 
Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner können sich bei der Gemeindeverwaltung per Telefon  
unter 061 911 99 11 oder E-Mail gemeinde@seltisberg.ch melden. 
 

Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) 
Anpassung 2021 - Mitwirkung 

 
Mit der Anpassung 2021 des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft werden ein neues Objektblatt  
erstellt und verschiedene Objektblätter sowie die Richtplan-Gesamtkarte und die Richtplankarte  
Verkehrsinfrastruktur angepasst und/oder fortgeschrieben. Die Unterlagen dazu werden im Sinne der 
Informationspflicht und Mitwirkungsrechte (Art. 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung und § 7 des 
kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes) öffentlich aufgelegt. 
 
Auflagezeit: 21. Februar – 31. Mai 2022 während der Bürozeiten 
Auflageorte: Amt für Raumplanung, Kreuzbodenweg 2, 4410 Liestal (Sekretariat) 
 Gemeindeverwaltungen der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 
Internet: https://www.baselland.ch/themen/p/politische-rechte/vernehmlassungen  
Auskünfte: Amt für Raumplanung, Tel. 061 552 59 33 
Stellungnahmen zur Anpassung 2021 des Kantonalen Richtplans können bis zum 31. Mai 2022 schriftlich 
wie folgt eingereicht werden: 
per Post: Amt für Raumplanung, Kreuzbodenweg 2, 4410 Liestal 
per Mail: raumplanung@bl.ch 
Privatpersonen sind gebeten, ihre Stellungnahme direkt an ihre Gemeinde einzureichen. 
Amt für Raumplanung 
 

Fahrplanentwurf 2023 
 
Die Bau- und Umweltschutzdirektion führt dieses Jahr wieder eine Fahrplanvernehmlassung durch. Vom 
25. Mai bis 12. Juni 2022 werden die Fahrplanentwürfe aller Linien für den Fahrplan 2023 (gültig ab  
11. Dezember 2022) im Internet auf www.fahrplanentwurf.ch publiziert.  
 
Die interessierte Bevölkerung ist eingeladen, während dieser Publikationsfrist zu den Fahrplanentwürfen 
Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen können über ein Online-Formular auf der erwähnten Seite 
abgegeben werden. 
 
Die Stellungnahmen, z.B. bei fehlenden Anschlüssen oder nicht mehr möglichen Fahrten, werden  
zusammen mit den Transportunternehmen geprüft und je nach Zweckmässigkeit und Machbarkeit im 
Fahrplan 2023 berücksichtigt. 
 
Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für einen attraktiven öffentlichen Verkehr in unserer Region. 
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  
 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt am  
Auffahrtstag, 26. Mai 2022, am Freitag nach Auffahrt, 27. Mai 2022 

sowie am Pfingstmontag, 6. Juni 2022  
geschlossen. 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Erreichbarkeit bei Notfällen 
Todesfälle 079 552 29 39 
Wasserversorgung 079 699 80 25 
 
 

Zivilstandsamtliche Mitteilungen 
 
Geburten: 30.03.2022 Keller, Danilo Miro 
  Sohn von Keller Simon und Andrea 
 
Todesfälle: 08.05.2022 Spinnler-Gisin Heidy von Seltisberg BL 
 13.05.2022 Dürr-Furrer Paul von Pratteln BL 
 
 

Baugesuche 
 
Die Auflage- und Einsprachefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft. 
 
Parzelle Nr. 1140 Sitzplatzüberdachung 
  Jurastrasse 22a, 4411 Seltisberg 
  Bidert Thomas 
 
 

Entsorgung 
 

Die nächste Papier- und Kartonsammlung findet am  
 

Donnerstag, 2. Juni 2022 ab 07.00 Uhr statt. 
 

 

Wir bitten Sie Papier und Karton separat zu bündeln und Kartonschachteln zu falten. 
Das Papier und der Karton werden nur gebündelt mitgenommen. 

 
 

 

Achtung: Bitte jeweils ab 07.00 Uhr bereitstellen. 
  

Die nächste Grünabfuhr findet am  
 

Dienstag, 31. Mai 2022 
Dienstag, 14. Juni 2022 sowie 
Dienstag, 28. Juni 2022 statt. 
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Budget 2023 
 
Vereine, Kommissionen, Schulräte, Arbeitsgruppen sowie die Bevölkerung werden gebeten, Anträge für 
das Budget 2023 bis zum 30. Juni 2022 der Gemeindeverwaltung, zuhanden des Gemeinderates, 
einzureichen. 
 
Die Gesuche sind schriftlich, begründet und mit Angabe des Bruttobetrages (inkl. MWST) einzureichen.  
 
Das Formular für den Budgetantrag 2023 können Sie auf der Homepage der Gemeinde unter der 
Kategorie Verwaltung/Abteilungen/Finanzen/Budget herunterladen sowie persönlich am Schalter der 
Gemeindeverwaltung, Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg beziehen.  
 
Die frühzeitige und vollständige Budgeteingabe bietet Gewähr für seriöse Abklärungen und 
Verhandlungen sowie eine sorgfältige Budgetierung. Zu spät eingereichte Gesuche können nicht 
berücksichtigt werden. 
 
 

Gemeindesteuerrechnungen 2022 
 
Die provisorischen Gemeindesteuerrechnungen für das Jahr 2022 wurden von der Gemeindeverwaltung 
Ende Februar an alle steuerpflichtigen Personen versendet. Die Steuern für das Jahr 2022 werden von 
der kantonalen Steuerverwaltung erst im Jahr 2023 definitiv veranlagt. Die versandten provisorischen 
Rechnungen basieren auf der letzten, uns bekannten definitiven Veranlagung – in der Regel aus dem Jahr 
2020.  
 
Keine provisorische Rechnung erhalten? 
Dann melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Seltisberg. Auch Personen, welche infolge Zuzug 
oder Änderung der persönlichen Verhältnisse noch keine Rechnung erhalten haben, können sich bei der 
Gemeindeverwaltung melden. Wir lassen Ihnen gerne Einzahlungsscheine zukommen. 
 
Fälligkeit der Gemeindesteuern  
Die Gemeindesteuern werden am 31. Dezember 2022 fällig und sind von der Rechtskraft der 
Gemeindesteuerveranlagung unabhängig.  
 
Auf die bis zum 31. Mai 2022 bezahlten Gemeindesteuern, jedoch nur bis maximal zu jenem in der 
Vorausrechnung in Rechnung gestellten Betrag, wird ein Vergütungszins von 0.2% gewährt.  
 
Der Verzugszins beträgt für das Jahr 2022 unverändert 5% und wird vom Eintritt der Fälligkeit an 
erhoben. Erhöht sich der definitive Rechnungsbetrag gegenüber der provisorischen Rechnungsstellung, 
so beginnt der Verzugszins für den Mehrbetrag 30 Tage nach definitiver Rechnungsstellung. 
 

 bis spätestens 31. Mai 2022 mit einem Vergütungszins von 0.2% 
 ab 1. April 2022 bis 31. Dezember 2022 netto, ohne Vergütungszins 
 ab 1. Januar 2023 mit einem Verzugszins von 5% 

 
Guthaben aus provisorischen Rechnungen 
Eventuelle Guthaben aus provisorischen Rechnungen der Vorjahre wurden bei der Rechnungstellung der 
provisorischen Gemeindesteuern 2022 nicht berücksichtig. Diese werden erst mit der definitiven 
Steuerveranlagung valutagerecht verrechnet. 
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Füllen und Entleeren von Schwimmbassins 
 
Private Schwimmbassins dürfen nur einmal im Jahr gefüllt werden. Die Füllung hat bis Ende Mai zu 
erfolgen. Mit Beginn der warmen Jahreszeit wird erfahrungsgemäss die Wasserförderung knapper. 
 
Damit keine Engpässe in der Wasserversorgung entstehen, bitten wir Sie, mindestens 3 Tage im 
Voraus Ihren Fülltermin dem Brunnenmeister unter 061 961 80 19 zu melden. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe. 
 
Das Abwasser nach der Reinigung von Bassins muss in die Schmutzwasserkanalisation geleitet werden. 
Bei der Entleerung von Bassins ohne vorausgehende Reinigung soll das Wasser jedoch – soweit möglich 
– einem Vorfluter (eingedoltes Gewässer) oder dann der Schmutzwasserkanalisation zugeführt werden. 
Eine Versickerung ist aufgrund der schlechten Sickerfähigkeit des lehmigen Untergrundes nicht gestattet. 
Wegen der Gefahr von Gewässerverschmutzung darf keine Chlorierung mehr erfolgen und der 
Restchlorgehalt darf nicht höher als 0,05 mg/l sein (Aktivchlor). 
 
 

Sommerzeit – Freizeit draussen – aber mit Rücksicht! 
 

Mit den Sommermonaten kommt auch die Zeit, in deren man viel Freizeit draussen 
verbringt. Man geniesst die Sonnentage, die warmen Abende und weitere 
Annehmlichkeiten, die das Leben im Freien bietet.  
 
Diese Freiheiten bringen aber auch Verpflichtungen mit sich 
und verlangen die Rücksichtnahme auf die Nachbarn, sei dies 

beim Grillieren, beim Feiern im Garten, beim Plantschen im eigenen Swimmingpool 
oder beim Musikhören.  
 
Daneben leisten alle möglichen Hilfsmittel bei den Arbeiten im Garten ihre guten Dienste. Viele der 
eingesetzten Geräte verursachen dabei aber unweigerlich Lärm, der unser Leben zunehmend belastet.  
 
Bitte, denken Sie auch daran, dass das Rasenmähen werktags von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.00 bis 20.00 Uhr gestattet ist, samstags nur bis 18.00 Uhr. Diese Bestimmung gilt im Wohngebiet 
auch für weitere motorbetriebene Maschinen und Geräte. Eine Alternative zu den lärmigen Gartengeräten 
ist die gute alte Handarbeit, welche nebenbei erst noch die Fitness unterstützt. 
 
Bitte sind Sie sich bewusst, dass auch Ihre Nachbarn die warme Jahreszeit geniessen und sich erholen 
möchten und nehmen Sie Rücksicht bei Ihren eigenen Aktivitäten. Ihre Nachbarschaft wird Ihnen dafür 
dankbar sein. 
 
 
 
 
Benützung der Feuerstellen im Wald 
 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und wir freuen 
uns, wenn diese rege benützt werden.  
 
Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, wie Sie diese 
anzutreffen wünschen: Sauber! 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
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Resultate Abstimmungen und Wahlen 
 
Eidgenössische Abstimmungen vom 15. Mai 2022 

1. Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über 
Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) JA 274 NEIN 212 

2. Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die 
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen 
(Transplantationsgesetz) 

JA 262 NEIN 237 

3. Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung 
und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der 
Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung 
(EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und 
(EU) 2016/16 24 (Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands) 

JA 373 NEIN 112 

 
Kantonale Abstimmungen vom 13. Februar 2022 
4. Änderung der Kantonsverfassung vom 13. Januar 2022 

betreffend Anpassung der Bestimmungen über die 
Ombudsperson 

JA 403 NEIN 68 

5. Teilrevision des Sozialhilfegesetzes vom 4. November 2021 
betreffend «Anreize stärken – Arbeitsintegration fördern» JA 320 NEIN 161 

 
 

Vorinformation Abstimmungen und Wahlen 
 
Kommunale Wahlen 
Am 19. Juni 2022 findet folgende kommunale Wahl statt: 
Ersatzwahl von einem Mitglied in den Gemeinderat für den Rest der Amtsperiode bis 30. Juni 2024 
 
 

Bei brieflicher Stimmabgabe muss das Stimmcouvert bis 17 Uhr des Tages vor dem Abstimmungstag in 
der Gemeindeverwaltung eintreffen. Das heisst konkret, für die Abstimmungen vom 19. Juni 2022 muss 
Ihr Stimmcouvert 
 

> bis Samstag 18. Juni 2022, 17.00 Uhr < 
per Post eintreffen resp. im Gemeindebriefkasten eingeworfen sein. 
 

Später eingeworfene Couverts sind ungültig. Sie haben jedoch immer am Abstimmungssonntag, also am 
Sonntag, 19. Juni 2022 zwischen 10.00 – 11.00 Uhr die Möglichkeit persönlich an der Urne im 
Wahlbüro bei der Gemeindeverwaltung abstimmen zu gehen. 
 

Und denken Sie daran, bei brieflicher Stimmabgabe den Stimmrechtsausweis ebenfalls zu unterschreiben 
(Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Baselland, § 72). 
 
 

Leinenpflicht für Hunde im Wald und an den Waldsäumen 
vom 1. April bis 31. Juli 

 
Die Leinenpflicht für Hunde gilt im Kanton Basel-Landschaft vom 1. April bis zum 31. Juli im Wald 
und an den Waldsäumen. In der übrigen Zeit gilt die Leinenpflicht auch für Hunde, die nicht unter 
Kontrolle gehalten werden können und die Wege verlassen. 
 

Das Nichteinhalten der Leinenpflicht ist ein Verstoss gegen § 12 des Kantonalen Jagdgesetzes und kann 
zu einer Busse sowie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft führen. Zum Schutz des Wildes dürfen wildernde 
Hunde durch die Jagdaufsicht erlegt werden. 

Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. 
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Upcycling an der Schule 
 
Die 5.Klasse der Primarschule Seltisberg hat sich im vergangenen Herbst mit dem Upcycling 
beschäftigt. Dies bedeutet, verbrauchte Dinge in einer neuen Art wiederzuverwenden. Aus gebrauchten 
PET-Flaschen wurden neue Objekte geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alles startete mit dem Sammeln von Ideen. Die Kinder hielten ihre Ideen fest und überlegten sich, 
was sie dazu benötigen. 
 

      
 

Ihre Idee veranschaulichten sie in einer Skizze mit einem Beschrieb der einzelnen Teile. 
 
 

     

Primarschule und Kindergarten 
 

  

 
 

1. A4-Seite 
Primarschule – Upcycling an der Schule 
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Aus der Skizze wurde Realität. Es wurde viel geschnitten, geklebt, gekleistert und gemalt. Die 
Kinder zeigten eine unglaubliche Kreativität. Einige Ideen mussten zu Beginn vielleicht 
verworfen werden, aber für andere Probleme wurden stets kreative Lösungen gefunden. 
 

   
 

Die Endprodukte sind so vielfältig wie grossartig geworden. Von Autos, Filmmonster, Etagere bis 
hin zu Süssigkeiten-Spender war alles zu finden. Da nie alle Produkte der Schülerinnen und 
Schüler gezeigt werden können, ist es empfohlen die Schulausstellung am 24.06. zu besuchen. 
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Es ist wieder so weit. Die Kinder der Primarschule Seltisberg waren auch dieses Jahr 
wieder fleissig und haben einiges an tollen Bildern, Werkprodukten und Bastelarbeiten 
erstellt, die eine Ausstellung verdient haben. 
 
Deshalb ladet die Primarschule Seltisberg alle recht herzlich zur jährlichen 
Schulausstellung ein. Diese findet am Freitag, 24. Juni 2022 von 15:00 bis ca. 
18:30 Uhr statt. Die Werke der Kinder werden im alten und im neuen Schulhaus und 
im Feuerwehrmagazin zu betrachten sein. 
 
 
Folgendes wird an der Schulausstellung angeboten: 
- Arbeiten der Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. 
- Kuchenstand 
- Getränkestand 
- Verkauf der ausgemusterten Bibliotheksbücher 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule und ihre Lehrpersonen freuen sich, Sie in 
den Schulräumlichkeiten zu begrüssen und hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen. 
 
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen aller Stufen 
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Reformierte Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg 
 

 

 
 

1. A4-Seite 
Ref. Kirchgemeinde 

   Kirchenseite
Informationen der reformierten Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg

Neue Gesichter in unseren Chören

Unsere Kantorin Theresia Gisin-Berlinger 
nimmt seit Februar eine Auszeit, um sich 
weiterzubilden und Zeit mit ihrer Familie 
verbringen zu können. Während einem Jahr 
sind unsere Chöre deshalb unter anderer 
Leitung. Gerne stellen wir Ihnen die Stell-
vertreter in unseren Chören vor:

Martino-Chor:
Lãsma Kuplã

Ich bin Lãsma Kuplã und stamme aus Lett-
land, dem Land des Gesangs. Ich habe 
grosse Erfahrung als Sängerin und Leiterin 
verschiedener Chöre in Lettland und der 
Schweiz gesammelt.

Was macht die Arbiet mit dem Martinochor 
für Sie besonders?

Jeder Chor ist anders und etwas Beson-
deres. Die Arbeit mit dem Martinochor als 
Stellvertretung für die tollen Dirigentin The-
resia Gisin-Berlinger zeichnet sich durch ein 
sehr gutes Niveau, nette Besetzung, Inte-
resse an anderen Kulturen und Musik - in 
meinen Fall der lettischen Kultur und Lieder.
 
Nebst Liedern, die wir für Gottesdienste ler-
nen, arbeiten wir auch an einem etwa halb-
stündige Programm mit lettischen Liedern. 
Dieses Programm singen wir am 4. Septem-
ber in Liestal. Zudem nehmen wir an eini-
gen Gottesdiensten teil, z.B. am 19. Juni.

Kirchenchor und Kammerchor:
Stefan Furter

Stefan Furter ist 1961 in Aarau geboren. 
Nach dem Abschluss des Gymnasiums in 
Liestal hat er an der Musikakademie Basel 
Klavier und Chorleitung studiert. Seit 1987 
betreut er eine Klavierklasse am Gymnasi-
um Liestal und war von 1997-2020 Dozent 
für Fachdidaktik Klavier an der Musikhoch-
schule in Basel. 
Schon als Schüler hat er verschiedene 
Chöre am Klavier begleitet und später als 
Korrepetitor und Dirigent Chorerfahrung 
gesammelt.  Er hat mehr als 10 Jahre eine 
Jugendsingwoche (Caprino-Chor) im Tessin 
mitgeleitet und war mehrere Jahre Assistent 
in Dirigierkursen des Schweizerischen Kir-
chengesangbundes. 
Bereits als Schüler hat er sich autodidak-
tisch mit dem Komponieren beschäftigt. 
Viele seiner Chorwerke sind für ganz be-
stimmte Anlässe geschrieben worden und 
von der ganzen Anlage her auf das jewei-
lige Ensemble abgestimmt. Ein komposito-
rischer Höhepunkt ist sicher seine Kantate 
„Sollt ich meinem Gott nicht singen?“, 
komponiert zum 100-Jahr-Jubiläum des ref. 
Kirchenchores Gelterkinden 2020. Ein spe-
zieller Zweig stellen die Vertonungen von 
Gedichten der Baselbieter Mundart-Dichter 
Traugott Meyer und Hans Gysin dar. 

Was macht die Arbeit mit dem Kirchenchor 
und Kammerchor für Sie besonders?

Verwaltung und Sekretariat: Rosengasse 1, 4410 Liestal, Tel. 061 921 22 50, E-Mail: verwaltung@ref-liestal-seltisberg.ch
www.ref-liestal-seltisberg.ch

Bei der Arbeit mit dem Kirchen-
chor begeistert es mich, zu spü-
ren mit welcher Freude die Sän-
gerinnen und Sänger die Proben 
besuchen. Viele bringen eine 
jahrelange Erfahrung mit und 
haben ein grosses Repertoire. 
Mir macht es Spass, für die Got-
tesdienste jeweils stimmige Mu-
sik auszuwählen und teilweise 
auch neu zu arrangieren oder 
zu komponieren.  So kommt es 
zu einem lebendigen Musizie-
ren.
Ich schätze die Arbeit mit dem 
Kammerchor sehr. Die Sänge-
rinnen und Sänger sind viel En-
thusiasmus dabei und so ergibt 
sich die Möglichkeit, anspruchs-
volle Chorwerke aus verschie-
denen Epochen und Stilen ein-
zustudieren. Mir liegt viel an der 
Verfeinerung des Chorklangs 
und der musikalischen Durch-
dringung der Werke.
Ganz besonders freuen würde 
ich mich, wenn noch ein paar 
singfreudige und chorerfahrene 
Männer in die Proben finden 
würden.

Am 05.06.2022 werden wir mit 
dem Kirchenchor im Pfingst-
gottesdienst mitwirken. Mit 
dem Kammerchor planen wir 
für den Februar 2023 ein Kon-
zert mit dem Titel „FABELhaft“. 
Auf dem Programm stehen Fa-
belvertonungen, Tierlieder und 
Texte aus verschiedenen Epo-
chen. Am 4. September werden 
wir auch am Kirchturmfest mu-
sikalisch dabei sein.

Marc Siegrist
Verwalter

(Foto: Judith Schlosser)
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Verwaltung und Sekretariat: Rosengasse 1, 4410 Liestal, Tel. 061 921 22 50
E-Mail: verwaltung@ref-liestal-seltisberg.ch

Veranstaltungen
Bitte beachten Sie auch die Hinweise 
auf unserer Homepage.

Fyyre mit de Chlyyne
Donnerstag, 2. Juni, 10.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Spiel-Nachmittag
Dienstag, 7. Juni, 14.15 Uhr
KGH Martinshof

Heure Mystique
Freitag, 10. Juni, 18.30 Uhr
Stadtkirche Liestal

Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 12. Juni, 11.00 Uhr
KGH Martinshof

Abendfeier
Sonntag, 12. Juni, 18.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Singe mit de Chlyyne
Montag, 13. Juni, 10.00 Uhr
KGH Martinshof

Gebetsgruppe
Dienstag, 14. Juni, 14.15 Uhr
Stadtkirche Liestal

Senioren-Ausflug
Dienstag, 21. Juni, ab 09.45 Uhr
nach Biel und Solothurn

Heure Mystique
Freitag, 24. Juni, 18.30 Uhr
Stadtkirche Liestal

Sommerlager
Samstag 2. bis Samstag 9. Juli
in Flums SG

Abendfeier
Sonntag, 3. Juli, 18.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Taizé-Andacht
Montag, 4. Juli, 19.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Spiel-Nachmittag
Dienstag, 5. Juli, 14.15 Uhr
KGH Martinshof

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe 
ist stark wie der Tod.
(Hohelied 8,6)

Gottesdienste
Sonntag, 19. Juni, 11.00 Uhr
Pfarrer Martin Stingelin, 
Gottesdienst im Gemeindezentrum
Sonntag, 3. Juli, 11.00 Uhr
Pfarrer Andreas Marti, 
Gottesdienst im Gemeindezentrum
Sonntag, 17. Juli, 11.00 Uhr
Pfarrerin Evelyne Martin, 
Gottesdienst im Gemeindezentrum

Einladung zur 
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Datum/Zeit: Sonntag, 12. Juni 2022, 11.00 Uhr 

Ort: Ref. Kirchgemeindehaus Martinshof
  Rosengasse 1, Liestal 

Traktanden: 1. Protokoll der ordentlichen Kirchge-
  meindeversammlung vom 28.11.2021
 2. Jahresrechnung 2021 / Revisorenbericht
 3. Vergabungen
 4. Jahresbericht 2021
 5. Pfarrwahl
 6. Ersatzwahl in die Kirchenpflege
 7. Bestimmung des Wahlmodus zu
     Traktanden 5 und 6
 8. Ersatzwahl Revisor
 9. Kirchgemeindeprojekt
 10. Verschiedenes

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Die schriftlichen Unterlagen liegen ab Freitag, 20.05.2022 in 
der Kirche und im Kirchgemeindehaus auf und sind auf unserer 
Homepage abrufbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die 
Unterlagen per Post zu.

mit Allen
unterwegs

mit Senioren
unterwegs

Ferienwoche 65+
18. bis 24. September 2022

Anmeldung 
Konfirmationen 2023

Hast du Jahrgang 2007 oder 
kommst du im Sommer ins 9. Schuljahr?

Dann bist du herzlich eingeladen, Dich für den 
Konfirmationsunterricht 2022/2023 anzumelden. 

Anmeldeschluss:
 Mitte Juni 2022

Bei Fragen: Pfarrer Andreas Stooss 
Tel. 061 921 41 19

E-Mail: a.stooss@ref-liestal-seltisberg.ch

with young people
unterwegs

Im Haslital
Kosten: CHF 1020.00 (Doppelzimmer) und CHF 
1170.00 (Einzelzimmer)
Infos: Pfarrer Martin Stingelin
Anmeldung an:
Reformierte Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg,
Rosengasse 1, 4410 Liestal
E-Mail: verwaltung@ref-liestal-seltisberg.ch

mit Kindern
unterwegs

In der letzten Sommerferienwoche verbringen wir einen 
ganzen Tag im Wald! Für alle Kinder der ersten, zweiten, 
dritten und vierten Klasse.

Wann: Mittwoch, 10. August 2022
Zeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Kosten: Keine

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, der Anlass findet bei 
jedem Wetter statt! Anmeldungen werden nach Eingang 
berücksichtigt, Anmeldeschluss 29. Juni 2022 per 
Post oder E-Mail: r.kestner@ref-liestal-seltisberg.ch
Bis bald im Wald!

Der Natur auf der Spur!
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Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 
 

  

 
 

1 A4-Seite 
Röm.-kath. Kirchgemeinde 

Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus  

 Spezielle Gottesdienste & Veranstaltungen 
Donnerstag, 9. Juni, 19.30 Uhr 
Kirchgemeindeversammlung im Pfarreisaal.  
Sonntag, 12. Juni, 16.00 Uhr 
Kirche kunterbunt auf dem Jurtensommer-Areal 
Donnerstag, 16. Juni, 10.00 Uhr 
Café TheoPhilo 
Freitag, 17. Juni, 18.00 Uhr 
Sport & Wort - Feierabend-Oase für Männer 
Sonntag, 19. Juni,  
• 13 - 16 Uhr: Gratis-Haarschnitt für armutsbetroffene 

Frauen, Männer und Kinder (Anmeldung erforderlich 
unter Tel 061 927 93 50) 

• 20.00 Uhr: Ökumenische Abendfeier im Gotteshaus 
Ramlinsburg 

Samstag, 25. Juni, 9.00 Uhr:  
Taufeltern-Zmorge 
Sonntag, 26. Juni, 10.00 Uhr 
Gottesdienst zum Schuljahres-Ende 
Sonntag, 14. August, 10.00 Uhr 
Gottesdienst zum Schulanfang in der Stadtkirche Liestal 
Voranzeige: 
Sonntag, 21. August, 10.30 Uhr 
Pfarreifest-Gottesdienst anschliessend Festbetrieb im 
Pfarreigarten 

Ausserdem am Jurtensommer 
Dienstag, 14. Juni, 14.30 Uhr 
Kaffee und Kuchen im Jurtensommer-Bistro, organisiert 
von der Frauengemeinschaft Bruder Klaus 
Sonntag, 19. Juni, 11.00 Uhr 
Kraftliedersingen im Garten mit Irene 
Samstag, 25. Juni, 18.00 Uhr:  
Märlifest im Pfarreigarten und dem Jurtensommer-Bistro 
Freitag, 17. Juni, 20.00 Uhr 
Edy Riesen mit Dudelsäcken 

Mittwoch, 29.06. und Mittwoch, 13.07., 20.00 Uhr 
Filmabende „Schöpfung achten“ 
Freitag, 5. August, 20.00 Uhr 
Disco mit DJane Irene 
Freitag, 12. August, 20.00 Uhr 
Kulturscheune z‘Gast am Jurtensommer: Trio Jütz aus 
dem Tirol 

 

Ferien kunterbunt für Kinder von 6 - 12 Jahre 
Sommerferien-Tageslager vom 4. - 8. Juli, jeweils von 
10.00 bis 16.30 Uhr im Pfarreigarten. Details zur Anmel-
dung auf unserer Homepage: www.rkk-liestal.ch 

Der sportliche Jurtensommer 
Pingpong, Töggeli, Slackline, 
Boulebahn, Trampolin - der Mög-
lichkeiten, sich körperlich-
spielerisch-kompetitiv zu betätigen 
sind viele.  

Der kulturelle Jurtensommer 
Konzerte, Lesungen, Openair-Cinema - 
was wäre der Jurtensommer ohne kultu-
relle Highlights. Hier eine kleine Auswahl:  
• Freitag,10. Juni um 19.30 Uhr: Benefiz-Konzert mit den 

legendären „Filet of Soul“ 
• Freitag, 1. Juli um 20.00 Uhr: Openair-Cinema 

„Bohemian Rhapsody“  
• Mittwoch, 6. Juli um 19.30 Uhr: Lesung mit Willi Näf aus 

seinem Buch „Seit ich tot bin, kann ich damit leben“ 

Der kulinarische Jurtensommer 
Mittwochs bis freitags laden unsere 
Partnerrestaurants Falken und Aleppo 
zum Mittagessen in das Sommerbistro 
ein, alles frisch zubereitet, zu günstigen 
Preisen. Jede-r kann auch das eigene 

Picnic mitbringen. Und vor dem Programm der Feier-
abendzeiten am Freitag ist ebenfalls immer Picniczeit.  

Der spielerische Jurtensommer 
In unserem Spieleschrank finden sich 
Spiele für alle Geschmäcker, für die 
Kleinen Sandkasten, Schaukel und 
weitere Spielgeräte im Spielschopf. Ausserdem: 
• Freitag, 24. Juni: Töggeliturnier (17.00 Uhr Einspielen, 

18.00 Uhr Turnierbeginn) 
• Freitag, 22. Juli: Spielabend Kubb & Boules 

Es ist wieder RAUSZEIT! 
Die vierte Auflage unseres 
Jurtensommers öffnet Räu-
me  zu üppigen Rauszeiten 
mit unbeschwerten Be-
gegnungen und Erlebnis-
sen. Hier finden Sie eine 
Auswahl des bunten Angebots für alle Generationen. 
Weitere immer aktuellste Infos finden sich auf 
www.jurtensommer.ch.  

Der spirituelle Jurtensommer 
Friedensgebet, Kraftliedersingen, Filme zum Thema Kli-
mawandel - jeden Mittwochabend. Ausserdem: Qi 
Gong und Yoga - schnuppern Sie rein! 
Freitag, 1.6. um 19.00 Uhr: Filmabend „die Hütte“ 
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Anlässe und Veranstaltungen 2022 
 

 
Angaben ohne Gewähr 

 
Wir bieten Seltisberger Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die 

nächsten Monate, d.h. im Voraus im Amtsanzeiger der Gemeinde zu publizieren. 
Ihren Text reichen Sie bitte laufend schriftlich der Gemeindeverwaltung Seltisberg ein. 

Juni   
01.06.2022 14.00 – 17.00 Mosaikteam-Anlass 

Mosaikteam 
 

 

01.06.2022 19.00 Runder Tisch 
(Anmeldung erforderlich) 
Gemeinderat 
 

Gemeindezentrum 

11.06.2022 10.00 – 17.00 Feldschiessen 
(für Alle ab 10 Jahren) 
Feldschützen 
 

Schützenhaus Buchenweg 

11.06.2022 18.00 Openair unter der Linde 
Fillet of Soul, Steppin Stompers, MG 
Lupsingen, MG Seltisberg 
 

Schulhausplatz 

12.06.2022  JRTF Buus 
Mädchen- und Jugendriege 
 

 

22.06.2022 19.00 Neuzuzügerapéro 
Gemeinderat 
 

Gemeindezentrum 

24.06.2022  Kantonal Schützenfest Uri 
Feldschützen 
 

Schiessstand Amsteg 

24.06.2022 19.30 Bürgergemeindeversammlung 
Bürgerrat 
 

Blockhaus Schweini 

30.06.2022 19.00 Einwohnergemeindeversammlung 
Gemeinderat 
 

Gemeindezentrum 

August   
13.08.2022 08.30 Waldpflegetag 

Bürgerrat 
 

 

19.08.2022 19.00 – 22.00 Vortrag über Wiesel 
Natur- und Vogelschutzverein 
 

Gemeindezentrum 

21.08.2022 09.30 – 13.00 Schützen Zmorgen 
Feldschützen 
 

Schützenhaus Buchenweg 

24.08.2022 14.00 – 17.00 Kinderflohmarkt 
Mosaikteam 
 

Gemeindezentrum / Schulhausplatz 

30.08.2022 18.00 – 20.00 Obligatorische Übung 
Feldschützen 
 

Schützenhaus Buchenweg 

September   
08.09.2022 18.00 Jubilarenessen 

Frauenverein, Chor, Musikgesellschaft, 
Gemeinderat 
 

Gemeindezentrum 

20.09.2022 16.30 – 17.00 Fyyre mit de Chlyyne 
Ref. Kirche 
 

Gemeindezentrum 

27.09.2022 19.00 Informationsveranstaltung 
Gemeinderat 
 

Mehrzweckhalle 

28.09.2022 17.00 – 17.00 Mosaikteam-Anlass 
Mosaikteam 
 

 

22.12.2019 17.00 Adventkonzert 
Musikgesellschaft Seltisberg 

Gemeindezentrum 
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Vereine 
 

  

 
 

1 A4-Seite 
Musikgesellschaft – Openair unter der Linde 

 OPENAIR UNTER DER LINDE 

 Samstag, 11. Juni 2022 ab 17.30 Uhr 

 Gemeindezentrum Seltisberg (beim Schulhaus)
 (bei Schlechtwetter in der Mehrzweckhalle)
 
17.30 Uhr   Betrieb Festwirtschaft 
18.00 Uhr   Konzert Musikgesellschaften Seltisberg und Lupsingen 
19.00 Uhr   Konzert Steppin Stompers 
21.00 Uhr   Konzert Filet of Soul 

 
 Eintritt CHF 20.00 für Erwachsene 
 Parkierungsmöglichkeiten bei der Mehrzweckhalle
 und beim Friedhof

Filet ofSoulL

Die Musikgesellschaften Seltisberg und Lupsingen

mit den Steppin Stompers und Filet of Soul laden ein zum
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Feldschiessen 
Zwinky –Challenge 2022  

 
Motto : «Auch dieses Jahr sind wir dabei» 
 

Samstag 11. Juni 2022 
ab 10.00 – 17.00 
bei uns im Stand Buchenweg 
(Oristalstrasse Seltisberg) 
 
Vereinswirtschaft 
 

Gratis:  Betreuung 
   Munition  
   inkl. Waffenausleihe 
   Wurst vom Grill  
Kranzauszeichnung bei Erreichung der Punktzahl 
 

Wir laden alle herzlich ein, am Welt grössten 
Schützenfest bei uns im eigenen Stand 
teilzunehmen. 
Teilnahme ab 10-jährig (Jahrgang 2012) 
 
Unser Ziel ist es, die tolle Teilnehmerzahl des letzten 
Jahres zu bestätigen oder zu übertreffen. 
 
 

Feldschützen Seltisberg 
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–

rten von Wildkatze & Co. sind im „At-
las der Säugetiere“ der Schweizerischen Gesellschaft für Wildtier-

–

–
ähnlichen „Tiger Hauskatzen“ ist er durchgehend und stark ausgeprägt bis zur Schwanzspitze runter. De-

Weitere Wildtierfotos vom Seltisberg sind auf der Homepage des NV Seltisberg zu sehen: 
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Diverse Mitteilungen 

 
 

1/4 A4-Seite 
Frauenriege - Gymnastikstunde 

 
 

1 A4-Seite 
Jugendfeuerwehr – Übung in Büren 

 wir treffen uns wieder jeden Dienstag in der 
 1969 Mehrzweckhalle Seltisberg, 20 Uhr 
 (ausser in den Schulferien) 
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Gasthof zum Schützen sucht neuen Wirt/neue Wirtin 
 

Der Gasthof zum Schützen hat Tradition! Seit nun über 70 Jahren wird der 
Gasthof zum Schützen in Seltisberg betrieben und ist ein Ort, um Freunde zu 
treffen und um Feste zu feiern.  
Die aktuelle Wirtin wird per Ende Oktober in ihre wohlverdiente Pensionierung 
übergehen. An dieser Stelle möchten wir uns für den unermüdlichen Einsatz bei 
ihr bedanken und wünschen ihr alles Gute in diesem neuen Lebensabschnitt.  
 
Mit diesem Inserat möchten wir den Einwohnern der Gemeinde Seltisberg 
mitteilen, dass wir gerne die Tradition «Gasthof zum Schützen» weiterführen 
möchten und auf der Suche nach einem neuen Wirt/einer neuen Wirtin sind. 
Falls Sie Interesse haben, oder jemanden kennen der schon immer einen Gasthof 
betreiben wollte, können Sie sich direkt an mich wenden: 
 

Amir Sadiku 
Natel: 079 174 71 54  

E-Mail: familie.sadiku@hotmail.com 
 

Ich bin mir sicher, dass wir mit gemeinsamen Kräften einen geeigneten 
Nachfolger für den Gasthof zum Schützen finden werden und so weiterhin im 
Genuss eines Restaurants in der Gemeinde Seltisberg kommen.  
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Das Verbot von Unkrautvertilgern auf allen Strassen, Wegen und Plätzen gilt 
auch für Private 

In den Sommermonaten gelangen viele Leute mit Fragen der Unkrautbekämpfung an das 
Amt für Umweltschutz und Energie (AUE). Nicht selten sind die Ratsuchenden erstaunt 
darüber, dass die Bekämpfung von unerwünschtem "Jät" auf Wegen und Plätzen rund ums 
Haus mit Unkrautvertilgungsmitteln verboten ist. 

Was professionelle Unterhaltsdienste wissen müssen, ist bei privaten 
Liegenschaftsbesitzern und Haushalten noch zu wenig bekannt: das 
Totalverbot der Anwendung von Herbiziden oder Unkrautvertilgern auf 
allen Strassen, Wegen, Plätzen, Dächern und Terrassen. Das Verbot 
wurde 1986 zuerst im öffentlichen Bereich eingeführt und gilt seit 2001 
auch für den privaten Liegenschafts- und Umgebungsunterhalt. 
 
Wieso Herbizidverbot? 
Die Begründung, wieso unerwünschter Bewuchs auf Parkplätzen, Zufahrtsstrassen, Kies-
wegen, Pflästerungen und Dächern nicht mit Herbiziden bekämpft werden darf, ist einfach: 
unsere Fliessgewässer und das Grundwasser sind ein kostbares Gut und müssen vor 
schädlichen Einwirkungen geschützt werden! 

Bei der Anwendung von Unkrautvertilgern am Strassenrand, auf Wegen, Plätzen oder 
Dächern besteht nämlich die Gefahr, dass umweltschädliche Stoffe ins Grundwasser 
versickern oder mit dem Regen abfliessen können. Wegen der fehlenden Humusschicht bei 
Strassen-, Wegrändern und Plätzen kann der Boden chemische Stoffe in diesen Bereichen 
kaum zurückhalten oder abbauen. Der Gesetzgeber hat die Verwendung von Herbiziden 
deshalb hier restriktiv geregelt. 
 

 
 
Alternativen 
Die Begleitflora auf Siedlungsflächen ist natürlich und stellt sich auf wenig genutzten 
Bereichen spontan ein. Deshalb darf man "Unkraut" auf wenig begangenen Plätzen und 
Wegen oder in Randbereichen von Zufahrtsstrassen und Parkplätzen tolerieren. Hier ist 
wenig Pflege notwendig. Bei Bedarf kann der Bewuchs problemlos kurz gehalten werden. 

Bei Hartbelägen wirkt ein kräftiger Besen vorbeugend: regelmässiges Wischen ist ein Stress-
faktor und verhindert durch die Entfernung von Humus das Keimen von Pflanzen in Ritzen 
und Fugen. Für glatte Beläge eignen sich spezielle Schaber, für grössere Zwischenräume 
der Fugenkratzer. Einzeln spriessende Pflanzen oder Unkrautnester müssen im Frühstadium 
ausgejätet werden. 

Die Spontanvegetation ist auch Nahrungsgrundlage für viele einheimische Insekten und 
Kleintiere. Entscheiden auch Sie sich für die Bereicherung unseres Lebensraums, indem Sie 
ausnahmsweise oder auch ganz bewusst in einer kleinen Ecke hie und da "Unkraut" 
tolerieren. Die Natur wird es uns mehrfach danken. 
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Rotkreuz-Mitteilung 
 

Rotes Kreuz Baselland Telefon 061 905 82 00        info@srk-baselland.ch PC-Konto 40-2448-4   
Fichtenstrasse 17  www.srk-baselland.ch Seite 1 von 1 
4410 Liestal   

 
  Liestal, 28.04.22 

 
Wichtige Informationen  
für Gastgebende von aufgenommenen Ukrainer/innen 
 
Auf der Website www.srk-baselland.ch des Roten Kreuz Baselland finden Sie aktuelle 
Informationen und Hilfsangebote. 
 
 

Telefonische Anlauf- und Beratungsstelle 
 

Im Auftrag des Kantonalen Sozialamts (KSA) bietet das Rote Kreuz Baselland eine 
telefonische Anlauf- und Beratungsstelle für Gemeinden und Gastfamilien in 
Krisensituationen an, welche ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben. Dieses 
Angebot soll ergänzend zur Hotline des KSA zur Verfügung stehen. Ziel ist es, 
niederschwellig die Situation des Zusammenlebens zu entspannen und das Wohlergehen 
aller Beteiligten zu sichern. Erste Anlaufstelle bei Fragen, Unklarheiten und Konflikten 
bleiben die Gemeinden. 
 
Telefon: 061 905 82 91 
Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 bis 10.30 Uhr 
Die telefonische Anlauf- und Beratungsstelle bleibt am Freitag, 27. Mai 2022, geschlossen. 
 
Folgende Dienstleistungen werden angeboten: 
 

• Helfendes, unterstützendes Telefongespräch (Konfliktberatung). 
• Tipps und Impulse, wie Problemstellungen angegangen werden können  
• Empfehlung geeigneter Hilfsangebote. 
• Triage zu weiteren Unterstützungsangeboten und Informationsstellen. 

 
 

Austauschtreffen für Gastgebende von aufgenommenen 
Ukrainer/innen 
 

Das Rote Kreuz Baselland organisiert in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Diakonie der 
Römisch-katholische Landeskirche BL in den Gemeinden Aesch, Binningen und Liestal 
Austauschtreffen für Gastgebende, die Ukrainer/innen bei sich zuhause 
aufgenommen haben. Inhalt des Austausches sind Fragen, Unsicherheiten oder Konflikte, 
die sich im Zusammenleben ergeben (können). Die Treffen werden von einer Fachperson 
moderiert, die die Teilnehmenden in ihren Themen und Fragen beratet und unterstützt. 
 
Die Treffen stehen allen Gastfamilien im Kanton Basel-Landschaft offen. Interessierte 
können einmalig oder regelmässig Treffen besuchen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist erwünscht: bildung@srk-baselland.ch, Telefon 061 905 82 99 
 
Alle Daten finden Sie auf https://www.srk-baselland.ch. 
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+41 61 911 95 22

mail@spinnler-bau.ch

Die Kundenmaurer

> Beratung und Planung
> Neu- und Umbauten
> Reparaturen und Renovationen
> Kundenmaurer / Kundengipser
> Plattenleger- und Natursteinarbeiten
> Fassaden, Verputz- und Dämmungen

> Betonsanierungen- und Bohrungen
> Kanalisationssanierungen
> Steinmauern aus Natur- und Kunststein
> Wasserschäden
> Asbest-Analysen- und Sanierungen
> ökologisches Bauen

www.spinnler-bau.ch

Ferienpass Baselland

4. Juli – 14. August 2022
Für alle ab 6 Jahren

BEGLEITPERSONEN GESUCHT

Wir brauchen deine Unterstützung!

Möchtest du Teilnehmende zu den Kursen begleiten?

Dann melde dich im Ferienpass-Büro.

· Wochenangebote
· Tages- und Mehrtagesveranstaltungen
·  Zusätzliche kostenfreie und vergünstigte Angebote 
· TNW-Wochenfahrkarten für CHF 8.–
·  1. Anmeldephase: 18. Mai – 29. Mai 2022
Zuteilung nicht nach Anmeldeeingang. Lass dir Zeit!

·  2. Anmeldephase:  2. Juni bis Ende der Ferien
Freie Plätze sofort buchbar!
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Todesfalle Auto

Eine Aktion der 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
www.susyutzinger.ch

15° 
16°

13°
14°

17°

!

Hitze im parkierten Auto
ist für Tiere lebensgefährlich!
Bereits bei 15 Grad Aussentemperatur kann der Innenraum  
sich bei Sonnen bestrahlung bis über 50 Grad aufheizen. Auch 
geöffnete Fensterspalten können ein Fahrzeug nicht genügend 
kühlen. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein Hund in  
einem überhitzten Fahrzeug einen tödlichen Hitzschlag erleiden.

 

Jeannine Schneider 

Klassische & Medizinische 
Massage 
Schmerztherapie Emmett 
Rückentherapie  
Fussreflexzonenmassage  
 
 
 
Bölchenstrasse 16 
4411 Seltisberg 
Tel.: 061 903 08 50 
www.praxis-balance.ch 

praxis balance 
dipl. Masseurin & Schmerztherapeutin 

 

➢ Förderung Biodiversität 

➢ Naturnahe Umgestaltung 

➢ Gartenunterhalt 

➢ Anpflanzung 

➢ Rückschnitt 

➢ und vieles mehr… 

Stephan Ankli, 079 848 53 54 

Lindenrainstrasse 17, 4206 Seewen 
www.stephansgartenparadies.ch 
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Wer hilft und pflegt auch 
wenn Sie abgelegen wohnen?
Wir schenken Lebensqualität im gewohnten 
Umfeld.

Spitex Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch 
Telefon 061 926 60 90

Impressum

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Seltisberg

Gemeindeverwaltung Seltisberg
Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg
061 911 99 11

Öffnungszeiten
Montag geschlossen  15.00 – 17.00 Uhr
Dienstag geschlossen 15.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 11.30 Uhr geschlossen
Donnerstag geschlossen 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung. 

Redaktionsschluss für den Gemeindeanzeiger
jeweils am 15. des Monats, 12.00 Uhr
gemeindeanzeiger@seltisberg.ch 

Der Redaktionsschluss ist einzuhalten. 
Zu spät eingereichte Inserate und Publikationen werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Inseratepreise
1/1 Seite CHF 200.–
1/2 Seite CHF 100.–
1/4 Seite CHF  50.–
50% Rabatt für Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie Firmen von Seltisberg.

Information
Politische Berichte und Inserate sowie Leserbriefe  
werden nicht publiziert.

Fahrplan  Lupsingen
Mittwoch  13.00 – 14.15 Uhr 
Haltestelle Gemeindeverwaltung 

Unsere Dienstleistungen finden Sie unter:  
blkb.ch/mobilebank 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Telefon 061 925 94 94

Die Bank, die direkt  
vor Ihre Haustüre fährt.

Was versteht man  
unter mobilem  

Zahlungsverkehr?

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38  ·  4418 Reigoldswil

Telefon 061 941 17 89
Telefax 061 941 23 26

info@briggen-gartenservice.ch
www.briggen-gartenservice.ch




